
 
 

STADT CREUßEN 
 

NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE 
SITZUNG DES STADTRATES CREUßEN 

 

 
Sitzungsdatum: Montag, 21.02.2022 
Beginn: 18:00 Uhr 
Ende 20:25 Uhr  
Ort: Mehrzweckhalle Creußen  

 

 
ANWESENHEITSLISTE 

Mitglieder des Stadtrates 

Busch, Harald    
Freiberger, Georg    
Hauenstein, Rainer    
König-Zeußel, Willibald   bis TOP 29, ab TOP 31  
Lautner, Werner    
Meyer, Stefan    
Nols, Raimund    
Ohlraun, Bernhard    
Preißinger, Petra    
Schmidt, Toni    
Sendelbeck, Elke   ab TOP 23 
Stapelfeld, Claudia    
Tauber, Mario   bis TOP 27, ab TOP 29 
Theisinger, Oliver    

Schriftführer 

Küffner, Gerhard    

 
Abwesende und entschuldigte Personen: 

Erster Bürgermeister 

Dannhäußer, Martin    

Mitglieder des Stadtrates 
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TAGESORDNUNG 

 
Öffentliche Sitzung 

 
  Bürgersprechzeit 
  

22. Bericht des Bürgermeisters und ggf. Bekanntgabe von Beschlüssen aus der letzten 
nichtöffentlichen Sitzung; 

  

23. Vorstellung der Ergebnisse aus der Zukunftswerkstatt durch den Kreisjugendring 
Bayreuth; 

  

24. Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 13. Änderung Flächennutzungsplan Stadt 
Creußen und Aufstellung Bebauungsplan "SONDERGEBIET NAHVERSOR-
GUNGSZENTRUM KAPELLENBERG"; Vorstellung Vorentwurfsplanung und Fas-
sung Billigungs- und Auslegungsbeschluss; 

  

25. Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); Aufstellung Bebauungsplan mit integrierter 
Grünordnung allgemeines Wohngebiet "KAPELLENBERG"; Abwägung der Stel-
lungnahmen im Zuge §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB; Fassung Satzungsbe-
schluss; 

  

26. Erlaubnis nach dem Denkmalschutzgesetz; Grundstück Fl.Nr. 32 und 33, Gemar-
kung Creußen; 

  

27. Erlaubnis nach dem Denkmalschutzgesetz; Grundstück Fl.Nr. 218, Gemarkung 
Creußen; 

  

28. Bauanträge die bis zur Sitzung eingehen; 
  

28.1 Bauantrag wegen Sanierung und Umbau des „Hämmerlein-Hauses“, Grundstück 
Fl.Nr. 249, Gemarkung Creußen; 

  

29. Anfragen und Bekanntgaben am Ende der öffentlichen Sitzung; 
  

 
Nichtöffentliche Sitzung 
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2. Bürgermeister Raimund Nols eröffnet um 18:00 Uhr die Sitzung des Stadtrates Creu-
ßen, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung des Stadtrates 
Creußen fest. Gegen die Tagesordnung werden keine Einwendungen erhoben. 
 
 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
 

Bürgersprechzeit  

 
Es liegen keine Anmeldungen vor. 
 
22. Bericht des Bürgermeisters und ggf. Bekanntgabe von Beschlüssen aus der 

letzten nichtöffentlichen Sitzung; 
 

➢ Bekanntgabe, dass sich 1. Bürgermeister Martin Dannhäußer bis 21.03.2022 im 
Krankenstand befindet; 

➢ Die nächste Sitzung des Stadtrates Creußen findet am 14.03.2022 statt und beginnt 
um 18:00 Uhr mit einem Ortstermin. 

 
23. Vorstellung der Ergebnisse aus der Zukunftswerkstatt durch den Kreisju-

gendring Bayreuth; 
 

2. Bürgermeister Nols begrüßt vom Kreisjugendring Bayreuth Herrn Rainer Nürnberger 
und Frau Carina Kolb und übergibt das Wort. Frau Kolb und Herr Nürnberger präsentieren 
mittels Laptop/Beamer die Ergebnisse der Zukunftswerkstatt, die sich in folgenden The-
men gliedern: 

◼ Informelle Treffpunkte, 
◼ Freizeit, 
◼ Sport und Vereine, 
◼ Infrastruktur, 
◼ Mobilität, 
◼ Schule und Ausbildung, 
◼ Corona – Chancen & Risiken, 
◼ Verkehrssicherheit, 
◼ Zusammenfassung, 
◼ Weitere Schritte der Umsetzung & Partizipation. 

 
Zusammenfassend werden als Ergebnis folgende Punkte vorgetragen: 
 

◼ Hohes Umweltbewusstsein, 
◼ Hohes Verkehrsbewusstsein, 
◼ Positiv im Ort sind die Pizzerien und die Pastabox am Edeka, 
◼ Spielplätze auf Vordermann bringen, 
◼ Mehr sportliche Aktivitäten werden gewünscht, 
◼ Jugendgerechter Ausbau des Jugendraumes. 

 
Die weiteren Schritte der Umsetzung und Partizipation sind 
 

◼ Zukunftswerkstatt ist erfolgreich, da mit Jugendlichen auf Augenhöhe kooperiert 
wird, 

◼ Ergebnisse in den politischen Gremien diskutieren, 
◼ Dialog mit den Jugendlichen aufnehmen & gemeinsame Ideen entwickeln, 
◼ Verantwortlichkeiten bestimmen, 
◼ realisierbare Projekte zeitnah mit den Jugendlichen umsetzen, 
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◼ Nachhaltigkeit der Projekte sichern, 
◼ Möglichkeiten des regelmäßigen Austausches schaffen, 
◼ auf Nachhaltigkeit achten, d.h. Überprüfung nach einem angemessenen Zeitraum, 

evtl. Nach/Neujustierung. 
 
Zu einigen vorgetragenen Defiziten in der Stadt Creußen bezieht 2. Bürgermeister Nols 
Stellung und räumt diese aus. 
 
2. Bürgermeister Nols bedankt sich bei Frau Kolb und Herrn Nürnberger für die Ausfüh-
rungen und verabschiedet die Herrschaften. 
 
24. Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 13. Änderung Flächennutzungsplan 

Stadt Creußen und Aufstellung Bebauungsplan "SONDERGEBIET NAHVER-
SORGUNGSZENTRUM KAPELLENBERG"; Vorstellung Vorentwurfsplanung 
und Fassung Billigungs- und Auslegungsbeschluss; 

 

Beschluss: 

Die Beschlussvorlage der Verwaltung vom 14.02.2022 liegt dem Gremium in Ablichtung 
vor und wird zur Kenntnis genommen. Ferner werden die Ausführungen von Frau 
Lindstadt, Planungsbüro TB MARKERT, Nürnberg, und von Herrn Mayerhöfer, Firma 
RATISBONA Handelsimmobilien, Regensburg, zur Kenntnis genommen. Mit dem Inhalt 
der vorgestellten Bauleitpläne besteht das Einverständnis. Der Stadtrat billigt die 
Vorentwürfe der 13. Änderung des Flächennutzungsplans mit integriertem 
Landschaftsplan der Stadt Creußen und des Bebauungsplans „SONDERGEBIET 
NAHVERSORGUNGSZENTRUM KAPELLENBERG“ in Creußen, jeweils in der Fassung 
vom 21.02.2022. Die Verwaltung und das Planungsbüro werden beauftragt, die frühzeitige 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie die frühzeitige Beteiligung 
der Nachbargemeinden, der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß §§ 4 Abs. 1 und 2 Abs. 2 BauGB durchzuführen.   
 
Ja 13  Nein 1   
 
25. Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); Aufstellung Bebauungsplan mit in-

tegrierter Grünordnung allgemeines Wohngebiet "KAPELLENBERG"; Abwä-
gung der Stellungnahmen im Zuge §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB; Fassung 
Satzungsbeschluss 

 

Beschluss: 

Der Stadtrat nimmt Kenntnis vom Inhalt der Beschlussvorlage der Verwaltung vom 
14.02.2022 und vom Inhalt der durch das Ingenieurbüro RENNER + HARTMANN CON-
SULT GmbH, Amberg, vorgelegten Abwägungsvorschläge vom 14.02.2022. Es wird zur 
Kenntnis genommen, dass die Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 2 BauGB) nach Be-
kanntmachung im Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Creußen vom 
03.12.2021, Ausgabe 23, in der Zeit vom 13.12.2021 bis einschließlich 21.01.2022 durch-
geführt wurde. Den Nachbargemeinden, Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Be-
lange wurde mit E-Mail vom 09.12.2021 Gelegenheit zur Stellungnahme zu der Bauleit-
planung bis zum 21.01.2022 gegeben (§ 4 Abs. 2 BauGB). 
 
A.  Abwägung Stellungnahmen Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 

öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB) 
 
A 1. Von folgenden Trägern öffentlicher Belange wurde keine Stellungnahme abge-

geben: 
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- Regierung von Oberfranken, Bayreuth, 
- Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bayreuth, 
- Landesamt für Denkmalpflege, München, 
- Gemeinde Emtmannsberg, 
- Gemeinde Hummeltal, 
- Stadt Bayreuth, 
- Stadt Pegnitz, 
- Deutsche Telekom AG, Bayreuth, 
- Landesjagdverband Bayern e.V., Feldkirchen, 
- Verein Naturpark Fränkische Schweiz- Frankenjura, Pottenstein. 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 

A 2. Folgende Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange haben Stellung-
nahmen abgegeben. Die Stellungnahmen dienen der Kenntnisnahme – eine 
Änderung der Planung bzw. der Texte ist nicht veranlasst: 

 
01 Stellungnahme Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 

Bundeswehr Referat Infra I 3, Bonn, vom 09.12.2021; 
 
Durch die oben genannte und in den Unterlagen näher beschriebene Planung wer-
den Belange der Bundeswehr berührt, jedoch nicht beeinträchtigt. Vorbehaltlich einer 
gleichbleibenden Sach- und Rechtslage bestehen zu der Planung seitens der Bun-
deswehr als Träger öffentlicher Belange keine Einwände. 
 

02 Stellungnahme Regionaler Planungsverband Oberfranken-Ost, Hof, vom 09.12.2021; 
  

Aus regionalplanerischer Sicht bestehen gegen die vorliegende Planung keine Ein-
wände. 

 
03 Stellungnahme Regierung von Oberfranken – Bergamt Nordbayern, Bayreuth, vom 

13.01.2022; 
 
Der Hinweis des Bergamtes Nordbayern bezüglich eines möglichen Altbergbaus 
wurde in den Bebauungsplan eingearbeitete. Weitere vom Bergamt Nordbayern zu 
vertretende Belange werden nach den hier vorliegenden Unterlagen nicht berührt. 
 

04 Stellungnahme Gemeinde Prebitz vom 05.01.2022; 
 
[…]. Einwendungen werden nicht erhoben. 

 
05 Stellungnahme Gemeinde Speichersdorf vom 20.01.2022; 

 
[…] die Gemeinde Speichersdorf hat keine Einwendungen gegen o.g. Vorhaben. […]. 

 
06 Stellungnahme Markt Schnabelwaid vom 28.01.2022; 

 
[…]. Einwendungen werden nicht erhoben. 

 
07 Stellungnahme Gemeinde Haag vom 31.01.2022; 

 
[…]. Einwendungen werden nicht erhoben. 
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Beschluss: 
Der Stadtrat der Stadt Creußen nimmt Kenntnis vom Eingang der Stellungnahmen 01 
bis 07. Es bestehen keine Einwände. Ein Konflikt mit der Bauleitplanung bzw. den 
Festsetzungen des Bebauungsplans liegt nicht vor. 
 
Ja 14  Nein 0   

 
A 3. Folgende Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange haben zu be-

rücksichtigende Stellungnahmen abgegeben:  
 
08 Stellungnahme Landratsamt Bayreuth vom 31.01.2022; 

 
08a Ziff. I. Baurecht; 

 

 

 

 
 
Sachstand zu 08a, Ziff. I. Nr. 1.: Die Hinweise und Informationen sind zwar grund-
sätzlich zu beachten.  Grenzen der Wohnbauflächen müssen aber nicht genau mit 
der Darstellung des FNP übereinstimmen.  Darstellungen des Flächennutzungsplans 
sind nicht parzellenscharf. Die zu Grunde liegende, nicht digitale Version des FNP ist 
zudem sehr ungenau. 
  
Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan ist das Gebiet überwiegend als „W“ 
(Wohnbaufläche), der restliche Geltungsbereich ist als „Grünflächen“ dargestellt; 
kleine Teilflächen sind als „Wald“ dargestellt. Die Festsetzungen des Bebauungs-
plans (Wohnbaufläche mit einem Rahmen aus Grünflächen) wurden aus den Dar-
stellungen des rechtswirksamen Flächennutzungsplans entwickelt. Unter dem Aspekt 
des Flächensparens ist es sinnvoll den bebaubaren Bereich optimal auszunutzen, 
statt an anderer Stelle weitere landwirtschaftliche Flächen zu verbrauchen. Außer-
dem ist dies nicht die frühzeitige Beteiligung, eine Abstimmung mit der Fachstelle 
Baurecht am Landratsamt hat ja bereits zum Vorentwurf stattgefunden (Stellung-
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nahme vom 18.03.2021), der Hinweis auf eine möglicherweise erforderliche Ände-
rung des Flächennutzungsplans ist in diesem Verfahrensschritt nicht gekommen. 
Neben der Fachstelle Baurecht am Landratsamt Bayreuth wurde im Übrigen auch die 
Regierung von Oberfranken in den bisherigen Verfahrensschritten beteiligt. Im Zuge 
des Bauleitplanverfahrens zum angrenzenden Nahversorgungszentrum ist allerdings 
aus bauleitplanerischer Sicht eine Änderung und Anpassung des Flächennutzungs-
plans (FNP) auf jeden Fall erforderlich.  
 

 
 
Sachstand zu 08a, Ziff. I. Nr. 2.: 
Die Hinweise und Informationen sind grundsätzlich zu beachten. Sichtdreiecke wer-
den noch in der Planzeichnung dargestellt. 
 

 
 
Sachstand zu 08a, Ziff. I. Nr. 3.: 
Die Hinweise und Einwände sind zwar grundsätzlich zu beachten. Eine gedankliche 
Schnur zwischen Planteil und Textteil ist aber allein durch die Beschriftung der Titel-
blätter und Planköpfe, sowie der Fußzeilen des Textteils gegeben. Zusätzliche Wie-
derholungen schaffen hier nur zusätzliche Fehlerquellen. Wir empfehlen aber den 
Kommunen grundsätzlich jeweils zusätzlich zum Planteil sowohl die Maßnahmenplä-
ne als auch den Textteil als Urkunde auszufertigen (Stempel und Unterschrift 
1. Bürgermeister) und sicher zu verwahren.  
  

 
 
Sachstand zu 08a, Ziff. I. Nr. 4.: 
Auf den Hinweis, dass auch ein Untergeschoss nach der Festsetzung möglich wäre, 
aber ein solches vermutlich nicht sinnvoll oder erforderlich wäre, wird im weiteren 
Verfahren verzichtet. 



Sitzung des Stadtrates Creußen vom 21.02.2022  Seite 8 von 38 
 

 
   

 
 

Sachstand zu 08a, Ziff. I. Nr. 5.: 
Die Festsetzung wird umformuliert.  
 
Neu: „… Mit Ausnahme der Dachform Tonnendach sind alle Dachformen mit einer 
von mindestens 7° bis maximal 45° zulässig. …“.  
 
Eine Beschränkung auf einzelne Bautypen (mit genauen Festlegungen in System-
schnitten) ist vom Stadtrat nicht gewollt. Es sollen auch zukunftsweisende neue Bau-
formen und Bautypen mit neuen Ansätzen zur Nutzung regenerativer Energien mög-
lich sein. 
 

 

 
  
Sachstand zu 08, Ziff. I. Nr. 6.: 
Die Hinweise und Einwände sind grundsätzlich zu beachten und wurden in Planteil 
berücksichtigt. Bereits im Entwurf ist das Planzeichen (15.6 der Planzeichenverord-
nung – Linie mit Dreiecken) unter Punkt „1.9 Immissionsschutz“ erläutert. 
 

 
 

Sachstand zu 08a, Ziff. I. Nr. 7.: 
Die Hinweise und Einwände sind grundsätzlich zu beachten und wurden eingearbei-
tet. 
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Sachstand zu 08a, Ziff. I. Nr.8.: 
Die Hinweise und Einwände sind grundsätzlich zu beachten und wurden eingearbei-
tet. 

 

 

 
 
Sachstand zu 08a, Ziff. I. Nr. 9. und nach „Abschließend ……..“.: 
Die Hinweise und Einwände sind grundsätzlich zu beachten und werden soweit sinn-
voll eingearbeitet.  
 
Eine Untergliederung nach zeichnerischen und textlichen Festsetzungen ist aller-
dings nach Erachten der Bauleitplaner weniger wichtig als eine Untergliederung nach 
Themen wie zum Beispiel Immissionsschutz oder Bauweise. Ob es sich um ein Plan-
zeichen oder um Text handelt sieht jeder.  
 

  
 
Sachstand zu 08b, Ziff. II., Immissionsschutz: 
Die geforderten Gutachten liegen vor. Es bestehen aus Sicht des Immissions-
schutzes keine Bedenken gegen das Vorhaben. 
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Sachstand zu 08c, Ziff. III., Behindertenbeauftragter: 
Die Hinweise und Einwände sind grundsätzlich zu beachten; allerdings sind wie im 
Textteil begründet Gehwege, Beleuchtung, sowie Querungsstellen Thema der Er-
schließungsplanung; Sitzgelegenheiten in Grünflächen, sowie die Gestaltung der 
Spielplätze sind Thema der noch zu beauftragenden Grünflächenplanung, nicht der 
hier behandelten Bauleitplanung mit Grünordnungsplanung. 
 
Die Vorgaben und Hinweise werden bei den textlichen Hinweisen ergänzt, um eine 
Übernahme in Folgeplanungen zu erleichtern. 
 
Ein Konflikt mit der Bauleitplanung bzw. den Festsetzungen des Bebauungsplanes 
liegt somit nicht vor 
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Sachstand zu 08d, Ziff. IV., Kreisbrandrat: 
Die Hinweise und Einwände sind grundsätzlich zu beachten, betreffen aber, soweit 
nicht schon berücksichtigt, nicht die Bauleitplanung, sondern weitere Planungen (Er-
schließungsplanung …). Wendehammer sind im Baugebiet nicht vorgesehen, die 
kurze Stichstraße ist als ausreichend breite verlängerte Einfahrt zu behandeln. Ge-
gebenenfalls sind Verkehrsbeschränkungen zu verfügen. Die Vorgaben und Hinwei-
se werden bei den textlichen Hinweisen ergänzt, um eine Übernahme in Folge-
planungen zu erleichtern. Ein Konflikt mit der Bauleitplanung bzw. den Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes liegt nicht vor. Im Zuge weiterer Planungen (Er-
schließungsplanung …), bzw. bei Erfordernis im Zuge der Baueingabeplanung (wenn 
die Löschwassermenge über den Grundschutz hinausgehen sollte) ist die Lösch-
wasserversorgung durch zusätzliche Maßnahmen sicherzustellen (z.B. durch unter-
irdische Löschwasserbehälter). 
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Sachstand zu 08e, Ziff. V., Wasserrecht: 
Die Hinweise und Einwände sind grundsätzlich zu beachten, auch im Zuge weiterer 
Planungen. Die Vorgaben und Hinweise werden bei den textlichen Hinweisen er-
gänzt, um eine Übernahme in Folgeplanungen zu erleichtern. Ein Konflikt mit der 
Bauleitplanung bzw. den Festsetzungen des Bebauungsplanes liegt nicht vor. 

 

 
 

Sachstand zu 08f, Ziff. VI., Abfallrecht: 
Der Hinweis ist im Zuge weiterer Planungen zu beachten. Ein Konflikt mit der Bau-
leitplanung bzw. den Festsetzungen des Bebauungsplanes liegt nicht vor. 

 

 
 

Sachstand zu 08g, Ziff. VII., Naturschutz: 
Weitere Abstimmungen mit der Unteren Naturschutzbehörde erfolgen. Im Verfahren 
für die Erweiterung des GE Bühl West / Ost ist die verbindliche Zuordnungsfest-
setzung noch nicht erfolgt (kein Satzungsbeschluss). Wie von der Stadt Creußen vor-
gegeben, ist (wenn nötig) die Flurnummer 825 als Ausgleichsfläche für den vorlie-
genden Bebauungsplan heranzuziehen, für die Erweiterung des GE Bühl West / Ost 
sind dann andere Flächen zu finden. Im Dezember 2021 ist eine Fortschreibung des 
Bayerischen Leitfadens zur Eingriffsplanung in der Bauleitplanung „Bauen im Ein-
klang mit Natur und Landschaft“ (ergänzte Fassung vom Januar 2003) herausgege-
ben worden. Die Anwendung des Leitfadens wird den Gemeinden empfohlen. "Es 
steht ihnen aber auch frei, andere sachgerechte und nachvollziehbare Methoden an-
zuwenden, da ein gesetzlich vorgeschriebenes Bewertungsverfahren fehlt" (Zitat von 
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Seite 2 des Bayerischen Leitfadens zur Eingriffsplanung in der Bauleitplanung – 
Stand: 2003).  
 
In der Berechnung des Eingriffs und des erforderlichen naturschutzrechtlichen Aus-
gleichs nach dem alten Stand des Leitfadens sind erforderlich (siehe Plan- und 
Textteil zum Entwurf): 
 
Kompensationsbedarf gesamt (Umfang erforderlicher Ausgleichsflächen für 
das Allgemeine Wohngebiet): 32.749 m² 
abzüglich interner Ausgleichsflächen verbleiben 
erforderliche externe Ausgleichflächen von ca. 25.969 m². 
 
Ausgleich auf den Flurnummern Teilfl. Fl.-Nr. 825, Fl.-Nr. 833 und auf einer ca. 
8.580 m² großen Teilfl. von Fl.-Nr. 825/1 (Gesamtfläche Fl.-Nr. 825/1: ca. 26.690 m²). 

 
Ab dem vorliegenden geänderten Entwurf wird ein Verfahren angelehnt an den Baye-
rischen Leitfaden zur Eingriffsplanung in der Bauleitplanung „Bauen im Einklang mit 
Natur und Landschaft“ - Fortschreibung vom Dez. 2021 – gewählt: 
Diese Berechnungen nach dem neuen Verfahren wurden der Unteren Natur-
schutzbehörde zur Prüfung zugeleitet, eine Stellungnahme liegt noch nicht vor, die 
Einstufungen und Berechnungen sind deshalb noch nicht endgültig, die errechneten 
Wertpunkte sind nur vorläufig. 
 
In der Berechnung des Eingriffs und des erforderlichen naturschutzrechtlichen Aus-
gleichs nach dem neuen Stand des Leitfadens sind erforderlich (siehe Plan- und 
Textteil zum geänderten Entwurf): 
  
neuer Ausgleichsbedarf in Wertpunkten ca. 93.106 WP  
neuer Ausgleichsbedarf in Wertpunkten nach Anrechnung des Planungsfaktors 
(10 %) ca. 83.796 WP 
  
abzüglich interner Ausgleichsflächen ca. 52.690 WP verbleiben 
  
erforderliche externe Ausgleichflächen von ca. 40.416 WP, 
  
allein die ca. 8.580 m² große Ausgleichsfläche auf einer Teilfläche von 
Fl.Nr. 825/1 entspricht ca. 42.900 WP  
 
(abhängig von der Art der gewählten Ausgleichsmaßnahmen und anderen Faktoren).  
Der externe Ausgleichsbedarf kann also nach dem neuen Verfahren voraussichtlich 
auf einer der drei Teilflächen erfüllt werden, die Flurnummern 833 und 825 müssen 
nicht mehr herangezogen werden. Die Berechnung / Anwendung des neuen Leitfa-
dens liegt der Unteren Naturschutzbehörde zur Prüfung vor. 
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Sachstand zu 08h, Ziff. VIII., Sonstiges: 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Fachstellen FB 20 – Kommunales, FB 40 
– Bodenschutzrecht und FB 50 – Gesundheitswesen keine Bedenken gegen die Pla-
nung vorgetragen haben. Nach Rechtskraft des Bauleitplans wird den Punkten nach-
gekommen. 
 
Beschluss: 
Die vorgebrachten Belange sind grundsätzlich zu beachten und werden soweit mög-
lich und sinnvoll berücksichtigt (siehe hierzu auch den Sachstand). Der Immissions-
schutz wird nach Vorgaben des Gutachtens bei den Hinweisen und Festsetzungen 
berücksichtigt. 
 
Ein Konflikt mit der Bauleitplanung bzw. den Festsetzungen des Bebauungsplans 
verbleibt und liegt insofern vor: 
 

• Der Bebauungsplan ist aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan (FNP) 
entwickelt, eine Änderung hier nicht erforderlich. 

• Der Ausbau der Staatsstraße (konkrete Planung) wird mit den zuständigen Stellen 
im Zuge der Erschließungsplanung abgestimmt und vertraglich geregelt, für den 
Bebauungsplan reicht die grundsätzliche Zustimmung dieser Stellen unter Vorga-
be der weiteren Abstimmung. 

• Die gedankliche Schnur zwischen Plan- und Textteil ist in der vorliegenden Bau-
leitplanung gegeben. 

• Der Bedarf ist ausreichend begründet und nachgewiesen. 

• Hinweise auf angrenzende Planung sind sinnvoll, wo möglich wird diese anste-
hende Planung auch bei den Festsetzungen (Lage der Verkehrsflächen im Gel-
tungsbereich usw.) berücksichtigt. 

• Die Vorgaben unter anderem zu den baulichen Anlagen (Dachformen, Geschosse 
… Gebietseinteilung) sind ausreichend, auch zum Schutz des Orts- und Land-
schaftsbildes. 

• Gehwege, weitere Verkehrsflächen, Verkehrsgrün, die Gestaltung von Grünflä-
chen sind in späteren Planungen zu differenzieren, im Bebauungs- und Grün-
ordnungsplan wird hierfür nur der Bereich festgesetzt. 

 
In der gemeindlichen Abwägung werden die Belange wie Befriedigung der Wohn-
bedürfnisse, beziehungsweise die Eigentumsrechte der Bevölkerung, sowie eine 
Baugestaltung, die den neuen Erfordernissen des Klimaschutzes entspricht, höher 
gewichtet als der Belang Flächenschutz / Erhalt landwirtschaftlicher Flächen oder die 
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Durchsetzung städtebaulicher Ziele (wie etwa einheitliche Haus- und Dachformen für 
das Baugebiet). In Bezug auf die erforderlichen Ausgleichsflächen ist eine weitere 
Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde erforderlich. Ein Ausgleich nach 
den gesetzlichen Vorgaben erfolgt, so dass hier kein Konflikt vorliegt. 

 
Ja 14  Nein 0 
 

09 Stellungnahme Kreisheimatpfleger, Bindlach, vom 21.01.2022; 
 

 
 
Sachstand zu 09, Kreisheimatpfleger 
Siehe auch den Sachstand zu Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werd-
en.a, Nr. I. 5.: … Eine Beschränkung auf einzelne Bautypen (mit genauen Fest-
legungen in Systemschnitten) ist vom Stadtrat nicht gewollt. Es sollen auch zukunfts-
weisende neue Bauformen und Bautypen mit neuen Ansätzen zur Nutzung regenera-
tiver Energien grundsätzlich möglich sein. Festgesetzte Straßenbäume stehen oft 
genau dort wo ein Kanal oder eine andere Leitung geplant werden muss. Öffentliche 
Parkflächen und Verkehrsbegleitgrün im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen 
sollen nicht festgesetzt werden, sondern im Zuge der Erschließungsplanung mit dem 
Stadtrat abgestimmt werden. Hierbei sind die genannten Belange zu berücksichtigen. 

 
Beschluss: 
Die vorgebrachten Hinweise sind zu beachten und werden - soweit dem nichts ent-
gegensteht – berücksichtigt. Ein Konflikt mit der Bauleitplanung bzw. den Fest-
setzungen des Bebauungsplans liegt vor / verbleibt bei folgenden Punkten: 

 

• Die Vorgaben unter anderem zu den baulichen Anlagen (Dachformen, Dachnei-
gung, Höhenbeschränkungen …) sind ausreichend, auch zum Schutz des Orts- 
und Landschaftsbildes. Eine Beschränkung auf einzelne Dachformen und Bauty-
pen (mit genauen Festlegungen in Systemschnitten) erfolgt nicht. 

• Öffentliche Parkflächen, Verkehrsbegleitgrün und Bäume im öffentlichen Bereich 
sind im Zuge anschließender Planungen (Erschließungsplanung, Grünplanung) 
ausreichend zu berücksichtigen, aber nicht im Zuge der Bauleitplanung im Detail 
zu planen. 

In der gemeindlichen Abwägung werden die Belange wie Befriedigung der Wohn-
bedürfnisse, beziehungsweise die Eigentumsrechte der Bevölkerung, sowie eine 
Baugestaltung, die den neuen Erfordernissen des Klimaschutzes entspricht, höher 
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gewichtet als der Belang „einheitliches Ortsbild“ und die Durchsetzung städtebauli-
cher Ziele, wie etwa die Festsetzung einheitlicher Dachformen für das Baugebiet. 

 
Ja 14  Nein 0 
 

10 Stellungnahme Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bayreuth 
vom 17.12.2021; 

 

 
 

Sachstand zu 10, Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bayreuth 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und wurden soweit sinnvoll in den 
Textteil (2.7) übernommen. 
 
Sachstand: 
Die Hinweise sind zu beachten.  

 
Beschluss: 
Die vorgebrachten Hinweise sind auch im Zuge weiterer Planungen zu beachten. Ein 
Konflikt mit der Bauleitplanung bzw. den Festsetzungen des Bebauungsplans liegt 
nicht vor. 

 
Ja 14  Nein 0 
 

11 Stellungnahme Regierung von Oberfranken, Bergamt Nordbayern, Bayreuth, 
vom 13.01.2022; 

 
[…] 

 
[…] 

 
Beschluss: 
Der vorgebrachte Hinweis ist zu beachten. Ein Konflikt mit der Bauleitplanung bzw. 
den Festsetzungen des Bebauungsplans liegt nicht vor. 

 
Ja 14  Nein 0 
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12 Stellungnahme Staatliches Bauamt Bayreuth vom 20.01.2022; 
 

 
 
 
Sachstand zu 12 – 2.4 Nr. 1.: 
Die Hinweise werden berücksichtigt.  
Die Anbauverbotszone von 20 m zum bestehenden Fahrbahnrand der St 2120 ist im 
Planteil dargestellt (hier ist noch kein Radweg vorhanden). Der Bereich innerhalb 
20 m vom Rand des bestehenden Radweges an der B2 ist im Planteil dargestellt.    
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Sachstand zu 12 – 2.4 Nr. 2.: 
Die Hinweise werden soweit möglich berücksichtigt. Weitere Planungen und Unter-
suchungen zur neuen Einmündung erfolgen richtlinienkonform den Vorgaben ent-
sprechend im Zuge der Erschließungsplanung.  
 
Das Staatliche Bauamt Bayreuth ist frühzeitig und rechtzeitig in die Planung ein-
zubeziehen. Eine Kreuzungsvereinbarung ist abzuschließen; eine Linksabbiege-
spur ist erforderlich. Sichtdreiecke werden im Bebauungsplan dargestellt.  
 
Im Zuge der Bauleitplanung beziehungsweise vor dieser kann allerdings die Er-
schließungsplanung nicht abschließend fertiggestellt werden. In Bezug auf den er-
forderlichen Abstand der beiden Knotenpunkte kann eine spätere Änderung der Bau-
leitplanung im Kreuzungsbereich erforderlich werden. Die Erfordernisse der Er-
schließungsplanung zum Nahversorgungszentrum sind hierbei zu beachten. 
 

 
 
Sachstand zu 12 – 2.5 Nr. 1.: 
Die Hinweise sind auch im Zuge weiterer Planungen zu beachten. Es wird ein Im-
missionsschutz-Gutachten erstellt. Die Ergebnisse dieses Gutachtens sind in die 
Bauleitplanung einzuarbeiten und im Zuge weiterer Planungen zu beachten. Die 
Hinweise unter 2.3 werden ergänzt (bisher: „Ein Entschädigungsanspruch gegen 
Straßenbaulastträger … wegen Lärm und anderen von den Straßen ausgehenden 
Immissionen kann nicht geltend gemacht werden.“). 

 
Beschluss: 
Die vorgebrachten Hinweise und Forderungen sind auch bei weiteren Planungen zu 
beachten. Ein Konflikt mit der Bauleitplanung bzw. den Festsetzungen des Bebau-
ungsplans verbleibt in Bezug auf die Reihenfolge von Bauleitplanung und Erschlie-
ßungsplanung, sowie auf Bauwerke, wie einen Lärmschutzwall, in der Anbauverbots-
zone. Hier erfolgen weitere Abstimmungen. 
 
Ja 14  Nein 0 
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13 Stellungnahme Wasserwirtschaftsamt Hof, vom 07.01.2022; 
 

 

 
 

Sachstand zu 13 – Nr. 1.: 
Eine druck- und mengenmäßig ausreichende Wasserversorgung ist durch den 
Zweckverband zur Wasserversorgung Creußener Gruppe zu gewährleisten. Ein vier-
ter Tiefbrunnen ist in der Umsetzung. Erforderliche Genehmigungen und Fach-
gutachten sind einzuholen. Die Hinweise zu den Erd- und Tiefbauarbeiten sind zu 
beachten und wurden im Textteil unter Ziff. 2.12 „Erd- und Tiefbauarbeiten“ eingear-
beitet. 
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Sachstand zu 13 – Nr. 2.: 
Die Hinweise sind zu beachten und sind bereits im Textteil enthalten (Ziff. 2.13). In 
den Antragsunterlagen wurde das neue Wohngebiet „Kapellenberg“ bereits erfasst.  
Die Hinweise sind grundsätzlich zu beachten (siehe Textteil). 

 

 
 
Sachstand zu 13 – Nr. 3.: 
Die Hinweise sind zu beachten. Das Landratsamt Bayreuth wurde beteiligt. Der Ab-
gleich mit dem Altlastenkataster am LRA Bayreuth ist somit erfolgt. 
 
Beschluss: 
Die vorgebrachten Belange sind zu beachten und wurden unter anderem in die Hin-
weise des Bebauungsplans eingearbeitet. Sie sind auch im Zuge weiterer Planungen 
zu beachten. Eine ausreichende Leistungsfähigkeit der vorhandenen Kanalisation 
sowie die Dichtigkeit der Kanalisation sind ebenso wie die ausreichende Versorgung 
mit Trinkwasser durch die Stadt Creußen zu gewährleisten. Erforderliche Genehmi-
gungen und Fachgutachten sind einzuholen. Ein Konflikt mit der Bauleitplanung bzw. 
den Festsetzungen des Bebauungsplans liegt somit nicht vor 

 
Ja 14  Nein 0 
 

14 Stellungnahme Zweckverband zur Wasserversorgung der „Creußener Gruppe“ 
vom 20.01.2022; 
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Beschluss: 
Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis. Die vorgebrachten Belange sind 
zu beachten. Sie sind auch im Zuge weiterer Planungen zu beachten. Eine ausrei-
chende Versorgung mit Trinkwasser ist durch die Stadt Creußen zu gewährleisten. 
Ein Konflikt mit der Bauleitplanung bzw. den Festsetzungen des Bebauungsplans 
liegt somit nicht vor. 

 
Ja 14  Nein 0 
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15 Stellungnahme Bayernwerk Netz GmbH Kundencenter, Kulmbach, vom 

11.01.2022/12.01.2022/19.02.2022; 
 

[….] 

 
[….] 
 
Sachstand zu 15: 
Eine Speedpipe-Leerrohrverlegung zum Breitbandausbau ist mittlerweile Standard. 
Angebote verschiedener Anbieter werden im Zuge weiterer Planungen eingeholt. 
 

 
 

 
 
Sachstand zu 15: 
Der Hinweis wurde berücksichtigt. Die Bezeichnung „220-kV-Freileitung“ wurde ab-
geändert in „110-kV-Freileitung“. 
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Sachstand zu 15: 
Die Hinweise zur 20-kV-Freileitung wurden berücksichtigt und unter Ziff. 2.6 „Bau-
beschränkungszonen von Freileitungen“ ergänzt. Die Erdverkabelung soll im Zuge 
der Erschließungsplanung durchgeführt werden. 
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Sachstand zu 15: 
Die Hinweise wurden berücksichtigt und unter Ziff. 2.7 „Kabel / Kabelplanungen“ er-
gänzt. 

 

 
 
Sachstand zu 15: 
Die Hinweise sind zu beachten und sind im Zuge der Erschließungsplanung 
und -umsetzung zu berücksichtigen. 
 

 
 

 
 
Sachstand zu 15: 
Die Hinweise wurden berücksichtigt und unter Ziff. 2.8 „Gasanlagen / Gasplanungen“ 
ergänzt. 
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Beschluss: 
Die angesprochenen Belange werden berücksichtigt. Die Bayernwerk Netz GmbH ist 
frühzeitig zu informieren, der Bestand, die Sicherheit und der Betrieb ihrer Anlagen 
sind zu gewährleisten. Abstimmungen sollen im Zuge weiterer Planungen (Erschlie-
ßungsplanung …) und deren Umsetzung erfolgen. Es ist bei Bedarf eine Fläche für 
eine Transformatorenstation in der zu diesem Zeitpunkt erforderlichen Lage durch ei-
ne beschränkte persönliche Dienstbarkeit zu sichern. Zwischen den vom Stellung-
nehmenden vertretenen Belangen und der Planung besteht kein Konflikt. 

 
Ja 14  Nein 0 

 
16 Stellungnahme PLEdoc, Essen, vom 05.01.2022; 
 

 
 
Beschluss: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Belange des Stellungnehmenden 
sind nicht betroffen. 

 
Ja 14  Nein 0 
 

17 Stellungnahme Vodafone GmbH/Vodafone Kabel Deutschland GmbH, Nürn-
berg, vom 18.01.2022; 
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Sachstand zu 17: 
Im Planbereich und daran angrenzend befinden sich Telekommunikationsanlagen 
der Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH. Diese Anlagen sind bei 
der Bauausführung zu schützen bzw. zu sichern; sie dürfen nicht überbaut und vor-
handene Überdeckungen nicht verringert werden. 
 

 
 

Sachstand zu 17: 
Hinweisen zum weiteren Ausbau / Netzplanung und Kontaktdaten der Vodafone 
GmbH Vodafone GmbH … zu Ausgleichsflächen („… keine Einwände …“) … 
 
Beschluss: 
Die vorgebrachten Hinweise sind zu beachten. Im Zuge der Erschließungsplanung 
und –ausführung haben weitere Abstimmungen zu erfolgen. Ein Konflikt mit der Bau-
leitplanung bzw. den Festsetzungen des Bebauungsplans liegt insoweit nicht vor. 

 
Ja 14  Nein 0 

 
 
18 Stellungnahme Eisenbahn-Bundesamt Außenstelle Nürnberg, vom 18.01.2022; 
 

[….] 
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Sachstand zu 18: 
Die Hinweise wurden berücksichtigt und im Textteil ergänzt. 

 
Beschluss: 
Die vorgebrachten Hinweise sind zu beachten und wurden in den Textteil der Bau-
leitplanung übernommen. Ein Konflikt mit der Bauleitplanung bzw. den Fest-
setzungen des Bebauungsplans liegt nicht vor. 

 
Ja 14  Nein 0 
 
 

19 Stellungnahme Deutsche Bahn AG – DB Immobilien, vom 
21.01.2022/09.02.2022; 

 
[….] 
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[….] 
 
 
[….] 
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[….] 
 
Sachstand zu 19: 
Der Festsetzung einer Lärmschutzwand als Teil der Bauleitplanung wird in dieser 
ersten Stellungnahme nicht zugestimmt. Nachfragen hierzu ergaben die telefonische 
Auskunft des zuständigen Mitarbeiters, dass keine Einwände zur Bauleitplanung be-
stehen, wenn bestimmte Vorgaben eingehalten werden (Lärmschutzwand usw. nicht 
auf dem Grundstück der Bahn, bestimmte Ausführung der Lärmschutzwand ...) und 
dass eine weitere Stellungnahme hierzu abgegeben wird. Diese Stellungnahme liegt 
mit Datum vom 09.02.2022 vor. Die Hinweise wurden berücksichtigt und im Textteil 
unter anderem bei Kapitel „2.3 Immissionen“ ergänzt. Die Stellungnahme vom 
09.02.2022 macht klar, dass seitens der DB nur zugestimmt wird, wenn in der Aus-
führungsplanung Auflagen eingehalten werden. Eine Abstimmung im Zuge weiterer 
Planungen muss erfolgen. 
 
[….] 

 
 
 

 
[….] 
 
Sachstand zu 19: 
Die Stellungnahme vom 23.02.2021 wurde bereits mit Beschluss vom 05.07.2021 im 
Stadtrat behandelt.  Die Hinweise wurden berücksichtigt und im Textteil unter ande-
rem bei Kapitel „2.3 Immissionen“ ergänzt. 
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[….] 
 
Sachstand zu 19: 
Die Stellungnahme vom 23.02.2021 wurde bereits mit Beschluss vom 05.07.2021 im 
Stadtrat behandelt. Die Hinweise werden ggf. im Zuge der Erschließungsplanung be-
rücksichtigt. Die Festsetzung zu Abstandsflächen sind bereits im Vorentwurf enthal-
ten: „Die Abstandsflächen der Bayerischen Bauordnung sind einzuhalten.“ (siehe 
Planteil, textliche Festsetzungen, Ziff. 1.3.2). 
 

 
 
Sachstand zu 19: 
Die Stellungnahme vom 23.02.2021 wurde bereits mit Beschluss vom 05.07.2021 im 
Stadtrat behandelt. Die Hinweise werden berücksichtigt. 
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Sachstand zu 19: 
Die Hinweise werden im Zuge der Erschließungsplanung soweit möglich berücksich-
tigt. Im Bereich der Bahnanlage wird auf Spielplätze usw. verzichtet. Eine Einfriedung 
zwischen dem Baugebiet und dem öffentlich gewidmeten Feld- und Waldweg auf 
Bahngelände ist nicht sinnvoll – hier ist aber eine Lärmschutzwand geplant. 
 

 
 
 
 
Sachstand zu 19: 
Die Hinweise werden soweit möglich berücksichtigt. Der Feldweg ist als öffentlicher 
Feld- und Waldweg gewidmet, und liegt außerhalb des Geltungsbereiches des Be-
bauungsplans. Seine Funktion als Fuß- (und Rad-)  
-weg soll unverändert beibehalten werden. Es sind keine Photovoltaik- bzw. Solar-
anlagen auf Flächen entlang der Bahnlinie geplant. Der Hinweis ist zu beachten. 
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Sachstand zu 19: 
Die Hinweise wurden berücksichtigt und im Textteil unter anderem bei Kapitel 
„2.3 Immissionen“ ergänzt. Sie sind ggf. im Zuge Erschließungsplanung zu berück-
sichtigen. 
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Sachstand zu 19: 
Die Stellungnahme vom 23.02.2021 wurde bereits mit Beschluss vom 05.07.2021 im 
Stadtrat behandelt. Die Hinweise sind zu berücksichtigen. 
 

 
 
Sachstand zu 19: 
Die Hinweise werden berücksichtigt. Gutachten zu erforderlichen Lärmschutzmaß-
nahmen, zu Immissionen und möglichen Beeinträchtigungen durch Erschütterungen 
wurden beauftragt und in den Bebauungsplan eingearbeitet. 
 

 

 
Sachstand zu 19: 
Die Stellungnahme vom 23.02.2021 wurde bereits mit Beschluss vom 05.07.2021 im 
Stadtrat behandelt. Die Hinweise werden berücksichtigt. 
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Sachstand zu 19: 
Die Stellungnahme vom 23.02.2021 wurde bereits mit Beschluss vom 05.07.2021 im 
Stadtrat behandelt. Die Hinweise werden berücksichtigt. 
 

 

 
 
Sachstand zu 19: 
Die Hinweise werden berücksichtigt. 
 
Beschluss: 
Die vorgebrachten Hinweise sind zu beachten und wurden in den Textteil der Bau-
leitplanung übernommen. Gutachten zu erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen, zu 
Immissionen und möglichen Beeinträchtigungen durch Erschütterungen wurden be-
auftragt und in den Bebauungsplan eingearbeitet. Ein Konflikt mit der Bauleitplanung 
bzw. den Festsetzungen des Bebauungsplans liegt nur insofern vor. 
 
Der öffentliche Feld- und Waldweg auf Bahngelände (außerhalb des Geltungs-
bereiches des Bebauungsplans) soll unverändert als Fuß- (und Rad-)-weg genutzt 
werden und wird deshalb nicht mit einem Zaun abgetrennt. Hier werden in der ge-
meindlichen Abwägung die in der Stellungnahme vertretenen Belange geringer ge-
wichtet als etwa die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung. 
 
 
Ja 14  Nein 0 
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20 Stellungnahme Bayer. Bauernverband, Geschäftsstelle Bayreuth, vom 

12.01.2022/24.01.2021; 
 
[….] 

 
 
Sachstand zu 20: 
Der Verlust landwirtschaftlicher Flächen und die teilweise Flächenversiegelung sind 
nicht ausgleichbar. Die überplante Fläche ist im Wesentlichen im rechtswirksamen 
Flächennutzungsplan (FNP) bereits als Wohnbaufläche und nicht als Flächen für die 
Landwirtschaft dargestellt. Nicht bereits im FNP als Wohnbaufläche dargestellte 
Restflächen sind als Grünflächen dargestellt und können im Übrigen auf Grund der 
verbleibenden Schlaggrößen nicht wirtschaftlich bewirtschaftet werden. 
 
Beschluss: 
Die vorgebrachten Hinweise sind grundsätzlich zu beachten. Eine vorrangige Innen-
entwicklung ist gewünscht und soll auch weiterhin von der Verwaltung vorangetrie-
ben werden. Ein Konflikt der vertretenen Belange mit der Bauleitplanung bzw. den 
Festsetzungen des Bebauungsplans liegt vor in Bezug auf den Verlust landwirt-
schaftlich genutzter Flächen. In der gemeindlichen Abwägung werden in diesem Fall 
Belange wie die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung höher gewichtet als die Beein-
trächtigungen der Belange Landwirtschaft oder (Klima- /) Naturschutz. 

 
Ja 14  Nein 0 

 
B.  Abwägung Einwendungen und Hinweise von Bürgern im Zuge der Öffentlich-

keitsbeteiligung (§ 3 Abs. 2 BauGB); 
 
21 Schreiben Grundstückseigentümerin im Baugebiet vom 20.01.2021; 

 
[….] 
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[….] 
 
Beschluss: 
Die Anliegen und vorgebrachten Belange wurden bis zur förmlichen Beteiligung in 
den Festsetzungen, Hinweisen und im Textteil des Bebauungsplans und der Flä-
chennutzungsplan-Änderung, sowie der Erschließungsplanung soweit möglich be-
rücksichtigt. Ein Konflikt mit der Bauleitplanung bzw. den Festsetzungen des Bebau-
ungsplans verbleibt 
 
1. in Bezug auf die Müllsammelstelle.  Hier werden im aktuellen Planungsstand und 

in der gemeindlichen Abwägung die Belange wie gesicherte Entsorgung von Ab-
fällen höher gewichtet als die verbleibenden Beeinträchtigungen der in der Stel-
lungnahme vertretenen Belange. 

 
2. In Bezug auf die gewünschte Änderung der Baugrenze und der Abgrenzung der 

öffentlichen Verkehrsflächen wird eine nochmalige Änderung, sowie ein Heranrü-
cken an durch Baumfall gefährdete Bereiche abgelehnt. 
 

Die vertretenen Belange wurden berücksichtigt, soweit diese bis zur Entwurfsplanung 
vorgebracht wurden. Nach der Entwurfsplanung werden Änderungswünsche nicht 
mehr berücksichtigt. 

 
Ja 14  Nein 0 
 

C Fassung Billigungs- und Auslegungsbeschluss für die erneute Öffentlichkeits-
beteiligung und Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange; 

 
Beschluss: 
Durch die gefassten Abwägungsbeschlüsse wir die Änderung und Ergänzung des 
Bauleitplanentwurfs erforderlich. Der Entwurf des qualifizierten Bebauungsplans mit 
integrierter Grünordnung für das allgemeine Wohngebiet „KAPELLENBERG“ in der 
Fassung vom 21.02.2022 wird daher unter Berücksichtigung der gefassten Abwä-
gungsbeschlüsse gebilligt. Es wird beschlossen, erneut die Öffentlichkeits- und Be-
hördenbeteiligung gem. §§ 3 Abs. 2, 4 Abs. 2 und 4a Abs. 3 Satz 1 BauGB für den 
Entwurf des überarbeiteten Bauleitplans einschließlich der fortgeschriebenen Be-
gründung durchzuführen. Der Zeitraum für die erneute Öffentlichkeits- und Behör-
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denbeteiligung wird auf 14 Tagen verkürzt (§ 4a Abs. 3 Satz 3 BauGB). Der Kreis der 
Betroffenen wird auf die Behörden und Träger sonstigen Träger öffentlicher Belange 
mit vorgebrachten Einwendungen und auf die Öffentlichkeit begrenzt (§ 4a Abs. 3 
Satz 4 BauGB). Stellungnahmen sind nur zu den Änderungen im geänderten Entwurf 
des Bauleitplans zulässig (§ 4a Abs. 3 Satz 2 BauGB). 

 
Ja 14  Nein 0   

 
26. Erlaubnis nach dem Denkmalschutzgesetz; Grundstück Fl.Nr. 32 und 33, 

Gemarkung Creußen; 
 

Beschluss: 

Der Stadtrat der Stadt Creußen nimmt Kenntnis vom Inhalt der Beschlussvorlage der Ver-
waltung vom 26.01.2022 und von den abgelichteten Erlaubnisantrag nach dem Denkmal-
schutzgesetz. Das gemeindliche Einvernehmen wird erteilt. 
 
Ja 14  Nein 0   
 
27. Erlaubnis nach dem Denkmalschutzgesetz; Grundstück Fl.Nr. 218, Gemar-

kung Creußen; 
 

Beschluss: 

Der Stadtrat der Stadt Creußen nimmt Kenntnis vom Inhalt der Beschlussvorlage der Ver-
waltung vom 10.02.2022 und von den abgelichteten Erlaubnisantrag nach dem Denkmal-
schutzgesetz. Das gemeindliche Einvernehmen wird erteilt. 
 
Ja 14  Nein 0   
 
28. Bauanträge die bis zur Sitzung eingehen; 
 

 
28.1 Bauantrag wegen Sanierung und Umbau des „Hämmerlein-Hauses“, Grund-

stück Fl.Nr. 249, Gemarkung Creußen; 
 

Beschluss: 

Der Stadtrat der Stadt Creußen nimmt Kenntnis vom Inhalt der Beschlussvorlage der Ver-
waltung vom 15.02.2022 und von den abgelichteten Bauantragsunterlagen. Der Denkmal-
schutzrechtlichen Erlaubnis wird Seites der Stadt Creußen zugestimmt. Das gemeindliche 
Einvernehmen zum Bauvorhaben wird erteilt.  
 
Ja 13  Nein 0   
 
29. Anfragen und Bekanntgaben am Ende der öffentlichen Sitzung; 
 

➢ 2. Bürgermeister Nols spricht einen großen Dank den ehrenamtlichen Feuerwehr-
dienstleistenden der FF Stadt Creußen für den geleisteten Dienst bei 39 Einsätzen 
seit Beginn des Jahres 2022 aus. Vor allem für die 20 Einsätze zu Beseitigung von 
Sturmschäden am Freitag, 18.02.2022; 

➢ Anfrage Stadträtin Preißinger, ob sich die Stadt Creußen am Aktionsjahr „Mein 
Main“ 2022 beteiligt. Gesucht sind Kommunen, Vereine, Organisationen und Akteu-
re, die sich mit eigenen Veranstaltungen und Angeboten rund um den Main beteili-
gen werden. Das Aktionsjahr startet am 22.03.2022 mit einer gemeinsamen Müll-
Sammel-Aktion. Hierzu 2. Bürgermeister Nols, dass in dieser Angelegenheit nach-
gesteuert wird; 
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➢ Stadträtin Sendelbeck gibt bekannt, dass Bäume auf dem städtischen Waldgrund-

stück südlich Baugebiet „Hohenroth“ in Gottsfeld beim nächsten Sturm wegen der 
Schieflage auf den öffentlichen Weg fallen könnten. Hierzu 2. Bürgermeister Nols, 
dass der Bauhof hierüber unterrichtet wird; 

➢ Stadträtin Sendelbeck gibt bekannt, dass die Dorferneuerungsrichtlinien (DorfR 
2022) am 01.01.2022 in Kraft getreten sind. Es sind Einzelmaßnahmen mit einer 
Investitionssumme ab 10.000,00 € förderfähig. Die Antragstellung ist bis zum 
13.05.2022 befristet. Hierzu 2. Bürgermeister Nols, dass die Angelegenheit durch 
die Verwaltung geprüft wird.  

 
 

NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
 
Damit sind alle Beratungspunkte der Sitzung behandelt und 2. Bürgermeister Raimund 
Nols schließt die Sitzung.  
 
 
 
 

Raimund Nols   Gerhard Küffner 
2. Bürgermeister   Protokollführer 

 


